
 

 
Reglement Weltmädchenfussballtag vom 12. Oktober 2024  
Sportanlagen St. Jakob, Basel  

Girls Football Turnier (FF-Kategorien) 
1. Organisation 

Verantwortlich für die Organisation, Leitung und Durchführung des Weltmädchenfussballtags ist der 
Fussballverband Nordwestschweiz in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnerorganisationen. 
Den Anweisungen der Turnierleitung sowie der Platzorganisation der Sportanlagen St. Jakob ist Folge 
zu leisten. Es gilt die entsprechende Platzordnung. 

2. Spielregeln 

Es wird nach den offiziellen Spielregeln und Ausführungsbestimmungen der Saison 2024/2025 
gespielt. Allfällige Abweichungen sind in den folgenden Abschnitten erwähnt. 

2.1 Spielformate 

FF19: Offizielles Spielformat (11er-Fussball) mit Gruppen- und Platzierungsspielen 
FF15: Offizielles Spielformat (9er-Fussball) mit Gruppen- und Platzierungsspielen 
FF12: Offizielles Spielformat (play more 3:3/6:6) mit Gruppenspielen (ohne Rangliste) 
FF9: Offizielles Spielformat (play more 3:3/4:4) mit Gruppenspielen (ohne Rangliste) 

2.2 Anzahl Spieler/innen 

FF19: Max. 18 Spielerinnen auf der offiziellen Spielerinnenliste SFV 
FF15: Max. 14 Spielerinnen auf der offiziellen Spielerinnenliste SFV 
FF12: Max. 9 Spielerinnen (optimal 8 bis 9 Spielerinnen) 
FF9: Max. 6 Spielerinnen (optimal 5 bis 6 Spielerinnen) 

2.3 Spieldauer 

FF19: 15-20 Minuten pro Spiel (je nach Gruppengrösse und Beteiligung) 
FF15: 15-20 Minuten pro Spiel (je nach Gruppengrösse und Beteiligung) 
FF12: Turnierdauer gemäss BRACK.CH play more football 
FF9: Turnierdauer gemäss BRACK.CH play more football 

2.4 Verwarnung, Zeitstrafe, Ausschluss (gilt für FF19 und FF15) 

Eine Verwarnung mit Gelber Karte bedeutet eine Zeitstrafe von 5 Minuten. Eine zweite Zeitstrafe im 
gleichen Spiel wird mit Ausschluss bestraft. Spielerinnen, die durch den/die Schiedsrichter/in des 
Feldes verwiesen werden, sind vom restlichen Verlauf des Turniers ausgeschlossen. 

2.5 Platzclub, Matchball 

Das im Spielplan erstgenannte Team ist Platzclub, hat das Recht in seinen Farben zu spielen, hat 
Anstoss und stellt einen geeigneten, den Massen der jeweiligen Kategorie entsprechenden 
Matchball. 



 
 

3. Teilnahme und Spielberechtigung 

3.1. Teilnahmeberechtigte Teams 

Die Turniere richten sich an offizielle Teams von Vereinen des SFV in den Regionen Aargau, 
Nordwestschweiz, Solothurn und Zürich. Ausserdem können offizielle Teams aus dem Südbadischen 
Fussballverband (SBFV) und aus dem District d’Alsace de Football teilnehmen. Teams aus den 
Aktivitäten des Freiwilligen Schulsports der Nordwestschweizer Kantone können sich ebenfalls für 
das Turnier einschreiben. Die Turnierleitung behält sich vor, zur Harmonisierung des Turniertableaus 
auch weitere Teams aus anderen Verbänden zuzulassen. 

3.2 Teilnahmeberechtigte Spielerinnen 

Einsatzberechtigt sind Spielerinnen, die eine gültige Spielberechtigung ihres Landesverbandes 
vorweisen können oder an einem genehmigten Projekt des freiwilligen Schulsports im Jahr 2024 
beteiligt sind. Ebenfalls spielberechtigt sind Spielerinnen, die sich mit der Bestätigung des pendenten 
Anmeldestatus auf Clubcorner SFV und einem amtlichen Ausweis ausweisen können. 

3.3 Altersbestimmungen Saison 2024/2025 

Alle während des Turniers eingesetzten Spielerinnen müssen folgende Alterskriterien erfüllen: 

Kategorie FF19: Jahrgänge 2006, 2007, 2008, 2009 (und der älteste Jahrgang der Kategorie FF15 - 
2010) 
Kategorie FF15: Jahrgänge 2010, 2011, 2012 (und der älteste Jahrgang der Kategorie FF12 - 2013) 
Kategorie FF12: Jahrgänge 2013, 2014, 2015 (und der älteste Jahrgang der Kategorie FF9 - 2016) 
Kategorie FF9: Jahrgänge 2016, 2017, 2018 

3.4 Teamliste 

Teams der Kategorie FF19 & FF15 müssen vor Turnierbeginn bei der Jury eine offizielle Teamliste SFV 
mit den Namen der Spielerinnen abgeben. Teams der Kategorien FF12 und FF9 sowie Teams aus dem 
Bereich des freiwilligen Schulsports geben eine Namensliste mit Geburtsdaten ihrer Spielerinnen ab. 

3.5 Doppeleinsätze 

Einsätze in zwei unterschiedlichen Teams und/oder Kategorien sind nicht gestattet. 

4. Einsatz von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 

Kategorie FF19: Der FVNWS stellt offizielle SR und übernimmt deren Entschädigung 
Kategorie FF15: Der FVNWS stellt ein Team mit Kifu-SR zusammen und regelt die Entschädigung 
Kategorie FF12: Ohne SR 
Kategorie FF9: Ohne SR 

5. Turniergebühr 

Kategorie FF19: CHF 80 
Kategorie FF15: CHF 60 
Kategorie FF12: CHF 40 
Kategorie FF9: CHF 40 



 
 

6. Verspätetes Antreten 

Die Teams sind verpflichtet, rechtzeitig auf dem Spielfeld zu erscheinen. Sofern ein Team zu spät auf 
dem Spielfeld erscheint, kann das Spiel mit 0:3 Forfait gewertet werden. 

7. Teamabmeldung 

Bei einer Teamabmeldung NACH Anmeldeschluss werden folgende Gebühren erhoben: 

 Bis 21 Tage vor Turnierbeginn: CHF 150 
 20 Tage bis 1 Tag vor Turnierbeginn: CHF 250 
 Unentschuldigtes Fernbleiben: CHF 500 

8. Schlussbestimmungen 

Die Turnierleitung behält sich vor, bei Bedarf weitere Vorschriften zu erlassen oder das Reglement 
anzupassen. Bei Unklarheiten entscheidet die Jury. Die Entscheide der Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter sowie der Jury sind endgültig und nicht anfechtbar. 

 

FVNWS, März 2024 


